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Die VBL im Porträt

Betriebliche Altersversorgung als Instrument moderner Personalpolitik

Portabilität
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Steuerliche Aspekte

Produkte im Test

Informationsangebote der VBL

Rechtsprechung

Förderwege und Rentenleistung
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Die VBL im Porträt.

� Größte Zusatzversorgungskasse in Deutschland

� Über 80 Jahre Erfahrung in der betrieblichen Altersversorgung

� Über 5.400 beteiligte Arbeitgeber

� Rund 4,2 Millionen Versicherte und 1,1 Millionen Rentner

� Rund 15,1 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen, damit einer 

der größten institutionellen Kapitalanleger in Deutschland

� Rund 4,4 Milliarden Euro Umlage-/Beitragsaufkommen jährlich

� Rund 368 Millionen Euro Leistungen monatlich

In der Kategorie mit mehr als 500 Millionen Euro Kapitalanlagen.

In der Kategorie über eine Milliarde Euro Kapitalanlagen.
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AG

ANVBL

Beteiligungsvereinbarung
(Gruppenversicherungsvertrag)

Arbeitsvertrag
Tarifvertrag

VBL-Satzung
ATV

Betriebliche 
Altersversorgung 

mit der VBL

Absicherung der biometrischen Risiken im Wege betri eblicher Altersversorgung.
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Pflichtversicherung Freiwillige Versicherung

VBLklassik VBLextra VBLdynamik

Gesetzliche 
Altersversorgung

Betriebliche 
Altersversorgung

Private 
Altersversorgung

DirektzusageUnterstützungs-
kasse

Pensionskasse      
VBL

Direkt-
versicherung

Pensions-
fonds

Wege der Alterversorgung.
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Erfolgreiche 
Personalpolitik

Neue 
Fachkräfte 
gewinnen

Attraktiver 
Arbeitgeber 

sein

Versorgungs-
angebote
machen

Betriebliche Altersversorgung als Instrument modern er Personalpolitik .
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1950

Demografische Bevölkerungsentwicklung.

Männer Frauen

2050

Männer         Frauen

2011

Männer           Frauen
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Prognostizierte demografische Entwicklung.

■ 2010: Mehr 45-jährige als 35-jährige Erwerbstätige.

■ 2020: Die 50- bis 64-Jährigen werden die stärkste Gruppe der 
Erwerbsbevölkerung sein.

■ Zugleich sinkt die Zahl der jährlichen Einsteiger in das Erwerbsleben.

■ Qualifizierte Nachwuchskräfte fehlen.

VBL. kompakt | Wissenswertes zur betrieblichen Altersversorgung



© VBL. KarlsruheVBL. kompakt | Tarifseminar Steuergewerkschaft | Folie 9

Rentner

Beitragszahler

Durch diese Entwicklung kann die gesetzliche Rentenversicherung den gewohnten 
Lebensstandard nicht mehr in vollem Umfang abdecken.

Das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentnern in der gesetzlichen 
Rentenversicherung verschlechtert sich. 

1960 2000 2030

Systemveränderung in der gesetzlichen Rentenversich erung.
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Erwerbsphase Rentenphase

Versorgungslücke

Renten

3000 €

1770 €

0 €
67 9030 Jahre

Einkommen
in €

Versorgungslücke.

Inflation 
+ Karrieretrend
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Fürsorgepflicht des Arbeitgebers.

Arbeitgeber

Arbeits-
bedingungen

Gleich-
behandlung

Schutz vor
Mobbing /

Belästigung

Informationen über
betriebliche 

Altersversorgung
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� BAG 3 AZR 168/82: „Ein Arbeitgeber des öffentlichen 
Dienstes muss neu eingestellte Arbeitnehmer über 
bestehende Versorgungsmöglichkeiten belehren.“

� BAG 3 AZR 612/83: „Arbeitgeber, die bei der VBL 
beteiligt sind, müssen jedem ihrer Arbeitnehmer die 
Satzung der Versorgungseinrichtung aushändigen.“

� BAG 3 AZR 44/91: „Der Arbeitgeber des öffentlichen 
Dienstes ist verpflichtet, den Arbeitnehmer bei der 
Begründung des Arbeitsverhältnisses über die beste-
henden Zusatzversorgungsmöglichkeiten und die Mittel 
und Wege zu ihrer Ausschöpfung zu belehren.“

Informationspflichten des Arbeitgebers.
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� BAG 3 AZR 71/07 (14.Januar 2009): „Der Arbeit-
geber hat die Pflicht, […] die Vermögensinteressen 
der Arbeitnehmer zu wahren. Daraus können sich 
Hinweis- und Informationspflichten ergeben.
Er muss die Arbeitnehmer auch in die Lage 
versetzen, zweckgerichtete Anfragen an die VBL zu 
stellen (hier: Auswirkungen der Altersteilzeit). 

Informationspflichten des Arbeitgebers.
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Übertragung (Portabilität).

� Portabilität in der bAV bedeutet, dass ein Arbeitnehmer die von ihm bislang erworbenen 
Anwartschaften bei Arbeitgeberwechsel vom alten Arbeitgeber zum neuen Arbeitgeber 
oder dessen Versorgungsträger übertragen lassen kann.

� Durch das AltEinkG wurde u.a. auch der § 4 BetrAVG ab dem 1. Januar 2005 geändert. 
Der § 4 regelt die Übertragung von gesetzlich unverfallbaren Anwartschaften bei 
einem Arbeitgeberwechsel. 

� Unterschieden wird zwischen der einvernehmlichen Übertragung (§ 4 Abs. 2 BetrAVG) 
und dem Rechtsanspruch des Arbeitnehmers (§ 4 Abs. 3 BetrAVG). Dieser 
Rechtsanspruch gilt jedoch nur für Verträge ab 1. Januar 2005.
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Rechtsanspruch auf Übertragung besteht.

� für den Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, und

� wenn die bAV über eine Direktversicherung, eine 
Pensionskasse oder einen Pensionsfonds 
durchgeführt worden ist und

� der Übertragungswert die Beitragsbemessungs-

grenze der DRV* nicht übersteigt § 4 Abs. 3 
BetrAVG).

* ab 2010: 66.000 Euro

AG alt

Portabilität

Arbeitnehmer

AG neu
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AG alt

Portabilität

Arbeitnehmer

AG neu

Wenn eine der vorgenannten Voraussetzungen 
nicht erfüllt ist, kann nur durch eine Verein-
barung aller Parteien übertragen werden. Man 
nennt das dann die sogenannte einvernehm-
liche Lösung (§ 4 Abs. 2 BetrAVG).

Der § 3 Nr. 55 EStG stellt sicher, dass der an-
fallende Übertragungswert steuerfrei ist, wenn 
die Versorgung bei dem alten und neuen 
Arbeitgeber über eine Direktversicherung, 
Pensionskasse oder einen Pensionsfonds 
durchgeführt wird.

Einvernehmliche Lösung.
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Die Versicherungsprodukte der VBL.

Pflichtversicherung

VBLklassik

� Beitragsorientierte Betriebsrente
als Basis der „Zusatzversorgung“

� Versicherungsnehmer sind
die Beteiligten der VBL

� Zu versichern sind grundsätzlich
alle Arbeitnehmer der Beteiligten

Freiwillige Versicherung

VBLextra

� Rentenversicherung 
in Anlehnung an 
das Punktemodell der
Pflichtversicherung

� Alters-, Erwerbs-
minderungs- und 
Hinterbliebenenleistung

VBLdynamik

� Fondsgebundene 
Rentenversicherung

� Lebenszyklusmodell

� Alters- und Hinter-
bliebenenleistung
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Rechengrundlagen von Finanztest :
Frau / geboren 1965 / Einzahlung monatlich 216 Euro 
bei einer Laufzeit von 23 Jahren / Rentenbeginn ab Alter 67 

Finanztest 2/2009 –

Mehr Rente im öffentlichen Dienst
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Rechengrundlagen von Finanztest:
Mann / geboren 1965 / Einzahlung monatlich 216 Euro 
bei einer Laufzeit von 23 Jahren / Rentenbeginn ab Alter 67 

Finanztest 2/2009 –

Mehr Rente im öffentlichen Dienst
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Finanztest 02/2011: Fehlerhafte Aussage.

VBL. kompakt | Wissenswertes zur betrieblichen Altersversorgung

Details zur Richtigstellung unter www.vbl.de
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Finanzierungsformen bei der VBL.

VBL. kompakt | Wissenswertes zur betrieblichen Altersversorgung

Abrechnungs-
verband Ost

VBLextra

Umlagefinanzierung Mischfinanzierung Kapitaldeckung Ka pitaldeckung

Freiwillige Versicherung

VBLdynamik

Pflichtversicherung

Abrechnungs-
verband Gegenwerte

Abrechnungs-
verband West

Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 56 EStG

Pauschalsteuer nach § 40b n.F. EStG

Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG

Riesterförderung nach §§ 10a, 82 ff. EStG
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Entscheidung zwischen steuerfreier Umlage oder Entg eltumwandlung?

Beschäftigte/r
1 2

VBLklassik

§ 3 Nr. 56 
EStG

VBLklassik

§ 40b n.F. 
EStG

VBLdynamik

§ 3 Nr. 63 
EStG

1

2

Inanspruchnahme der steuerfreien Umlage

Inanspruchnahme der Entgeltumwandlung

+
VBLextra

§ 3 Nr. 63 
EStG
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Entscheidung zwischen „Riester-Förderung“ oder Entge ltumwandlung?

Beschäftigte/r
1 2

VBLklassik

§ 3 Nr. 56 
EStG

VBLklassik

§ 40b n.F. 
EStG

VBLextra

§ 3 Nr. 63 
EStG

+
VBLextra

§ 10a EStG

+

Beratung erfolgt durch die VBL

VBLdynamik

§ 3 Nr. 63 
EStG

VBLdynamik

§ 10a EStG
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Welche Fördermöglichkeit ist für die Beschäftigten in der betrieblichen 
Altersversorgung die beste Lösung?

Riester - Förderung

Entgeltumwandlung

ohne Förderung

Ausgangspunkt:

Ganzheitliche Betrachtungsweise in Bezug auf die Netto Renten in der: 

� Gesetzlichen Rentenversicherung

� VBL.Klassik (Pflichtversicherung)

� VBL.extra (Freiwillige Versicherung)

VBL. kompakt | Wissenswertes zur betrieblichen Altersversorgung
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VersorgungPerson

Renteneintritt mit 67 Jahren

gesetzlich krankenversichert

Stkl. 1 / keine Kirchensteuer / keine Kinder

Pflichtversicherung: VBL WestBruttogehalt: 2.800 € / 12 Monatsgehälter

Beginn der Versorgung: 01.03.201131jähriger Mann (geb. 02.01.1980)

Rahmenbedingungen im Abrechnungsverband West:

VBL. kompakt | Wissenswertes zur betrieblichen Altersversorgung
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Beitrag
110,76 € monatlich

Beitrag
93,14 € monatlich

Beitrag
150 € monatlich

VBLextra

1.701,73 €1.701,73 €1.701,73 €
Netto-Entgelt ohne 
VBLextra

1.608,59 €1.608,59 €1.608,59 €
Netto-Entgelt 
mit FV

Zv-Entgelt
33.600 € pro Jahr

Zv-Entgelt
33.600 € pro Jahr

Zv-Entgelt
33.600 € pro Jahr

VBLklassik

Sv-Entgelt 
33.600 € pro Jahr

Sv-Entgelt 
33.600 € pro Jahr

Sv-Entgelt 
31.800 € pro Jahr

Gesetzliche 
Renten-
versicherung

Riester-Förderungohne FörderungEntgeltumwandlung

Berechnungs-Basis:

VBL. kompakt | Wissenswertes zur betrieblichen Altersversorgung
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Gesetzliche Rente.

643,25
698,01 665,33

288,68 321,36

102,67 102,67

290,82

97,19

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

mit Eumw ohne staatl.
Förderung

mit Riester-Förderung

in
 €

Abzüge KV und PV GRV

Abzüge Steuern GRV

Gesetzl. Netto-Rente
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Rente aus Pflichtversicherung – VBLklassik West.

365,15

301,85 289,10

112,65 125,40

89,14 89,14

49,35

89,14

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

mit Eumw ohne staatl.
Förderung

mit Riester-Förderung

in
 €

Abzüge KV und PV Pflichtv.

Abzüge Steuern Pflichtv.

Netto-Rente Pflichtv.
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374,46
333,13 320,20

76,05

107,34

195,19

178,90

20,50

122,51

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

mit Eumw ohne staatl.
Förderung

mit Riester-
Förderung

in
 €

Abzüge KV und PV Freiw. Vers.

Abzüge Steuern Freiw. Vers.

Netto-Rente Freiw. Vers.

Rente aus freiwilliger Versicherung – VBLextra.
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Netto-Renten im Vergleich.

1.
38

2,
86

1.
33

3,
00

1.
27

4,
63

1.
48

4,
13

1.
44

6,
49

1.
35

6,
34

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

mit Eumw ohne staatl.
Förderung

mit Riester-
Förderung

in
 € Garantierte Netto-Rente

Mögliche Netto-Rente
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� Der Wechsel zu dem im Einzelfall besten Förderweg (Riester und/oder Entgeltumwandlung)

ist jederzeit möglich. Diese Flexibilität ist für die Beschäftigten wichtig bei Änderungen der

familiären Situation oder des Arbeitsplatzes.

� Die Beitragshöhe kann variabel an die individuelle Lebenssituation angepasst werden

(laufende, steigende/gleich bleibende/fallende, einmalige Beiträge). Die Beiträge können

so im Zeitablauf jederzeit an die jeweiligen finanziellen Möglichkeiten angepasst werden.

� Je nach individueller Lebenssituation können während der Vertragslaufzeit 

die Erwerbsminderungs- und/oder Hinterbliebenenabsicherung ein-/ bzw. 

ausgeschlossen werden.

Die VBL bietet hohe Flexibilität im Hinblick auf di e individuelle Situation der 
Beschäftigten:

VBL. kompakt | Wissenswertes zur betrieblichen Altersversorgung



© VBL. KarlsruheVBL. kompakt | Tarifseminar Steuergewerkschaft | Folie 32

� Bei einem etwaigen Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis kann der Versicherungsvertrag 

jederzeit unter Inanspruchnahme der Riesterförderung fortgeführt werden.

� Bei einem Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber besteht ein Übertragungsanspruch 

des vorhandenen Deckungskapitals auf andere vom neuen Arbeitgeber angebotene 

Durchführungswege.  

Hinweis: Für Änderungen im Vertrag entstehen keine zusätzlichen Kosten

Die VBL bietet hohe Flexibilität im Hinblick auf di e individuelle Situation der 
Beschäftigten:

VBL. kompakt | Wissenswertes zur betrieblichen Altersversorgung
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Vom Antrag bis zur Rentenzahlung.

Schritt 4
Monatliche Beitragszahlungen

Schritt 5
Versicherungsfall ist eingetreten. 

Schritt 6
Lebenslange Rentenleistungen

Schritt 1
Individuelle Informations-
gespräche mit der VBL

Schritt 2
Unterzeichnung der Anträge

Schritt 3
Unterzeichnung der Entgelt-
umwandlungsvereinbarung
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Informationsangebote der VBL kennen und nutzen.

� Informationsblatt für Erstversicherte

� Rentenordner für Erstversicherte

� Flyer zur steuerlichen Förderung

� VBLspezial zu diversen Themen

- Entgeltumwandlung bei den Ländern/der VKA 

- Besonderheiten bei Änderungen im     

Beschäftigungsverhältnis.
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Informationsangebote der VBL kennen und nutzen .
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Vielen Dank für Ihr Interesse.

Rita Ullrich

Key-Account-
Managerin

0721 / 155-726

rita.ullrich@vbl.de

VBL. kompakt | Wissenswertes zur betrieblichen Altersversorgung

Ihre Ansprechpartnerin:


